
957 Stadtbezirk

den S. im politisch-territorialen 
Aufbau der DDR ist die rechtliche 
Stellung , der S.verordnetenver- 
sammlung und ihrer Organe diffe
renziert geregelt. Die Hauptstadt 
der DDR, Berlin, hat einen Status 
analog dem eines —» Bezirkes. Wei
tere 27 größere S. haben den Status 
eines S.kreises (—» Kreis). Von die
sen sind wiederum mehrere in 
—» Stadtbezirke untergliedert. Die 
Mehrzahl der S. in der DDR gehört 
ebenso wie die Gemeinden zum 
Territorium eines Landkreises. Die 
rechtliche Stellung der S. regeln die 
Art. 41 und 43 der Verfassung. Auf
bau, Aufgaben, Rechte und Pflich
ten sowie die Arbeitsweise der Or
gane der Staatsmacht in der S. sind 
in den Art. 81-85 der Verfassung 
der DDR, im Gesetz über die örtli
chen Volksvertretungen in der 
DDR vom 4. 7. 1985 (GBl. I 1985, 
Nr. 18) und in weiteren speziellen 
Rechtsakten geregelt. —* örtliche 
Volksvertretungen

Stadtbezirk: politisch-territoriale 
Gliederungseinheit einer Groß
stadt (—» Stadt). S. bestehen in 
Übereinstimmung mit Art. 81 der 
Verfassung der DDR auf der 
Grundlage spezieller Ordnungen 
in Berlin, Magdeburg, Leipzig, 
Dresden, Karl-Marx-Stadt, Halle 
und Erfurt. Über, die Bildung und 
Auflösung von S. beschließt die 
entsprechende Stadtverordneten
versammlung. Diese Beschlüsse be
dürfen der Bestätigung durch den 
Ministerrat. Der S. bildet ein wich
tiges Kettenglied bei der politi
schen Führung und der staatlichen 
Leitung und Planung des politi
schen, wirtschaftlichen und geistig
kulturellen Lebens einer Großstadt 
mit den auf ihrem Territorium be
findlichen Betrieben und Einrich
tungen und ihren Wohngebieten. 
Die Partei- und Staatsorgane im S. 
tragen eine besondere Verantwor
tung für die Ausschöpfung der ter
ritorialen Ressourcen und die 
Schaffung günstiger Bedingungen

für die volle Entfaltung der Initia
tive der Bürger im Interesse eines 
stabilen Wachstums der Produk
tion und der weiteren Vervoll
kommnung des materiellen und 
kulturellen Lebensniveaus der Be
völkerung. Sie sind verantwortlich 
für wichtige Aufgaben der —> terri
torialen Rationalisierung, für die un
mittelbare Verwirklichung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen (der Wohnbedin
gungen, des Reparatur- und 
Dienstleistungswesens, des Einzel
handels, der gesundheitlichen und 
sozialen Betreuung wie auch der 
Gewährleistung von Sicherheit und 
Ordnung) und für die Entwicklung 
stabiler Formen der massenpoliti
schen Arbeit und der Mitarbeit der 
Bürger an der Lösung der staatli
chen und gesellschaftlichen Aufga
ben. Der S. ist deshalb dicht nur 
eine Leitungsebene im System der 
staatlichen Leitung, sondern auch 
im —> Parteiauflau der SED, im Auf
bau der anderen —» Blockparteien, 
gesellschaftlicher Organisationen 
und der —* Nationalen Front der 
DDR. Das Organ der einheitlichen 
sozialistischen Staatsmacht, das un
ter Führung der SED auf der 
Grundlage der Gesetze und ande
rer Rechtsvorschriften und in en
ger Verbindung mit den Werktäti
gen, ihren gesellschaftlichen Orga
nisationen und Kollektiven die 
Staatspolitik der Arbeiter-und-Bau- 
ern-Macht im S. verwirklicht, ist 
die S.sversammlung, die von den 
wahlberechtigten Bürgern auf je
weils fünf Jahre gewählt wird und 
zur Wahrnehmung ihrer Verant
wortung den Rät des S. und ihre 
Kommissionen wählt (Verf. der 
DDR, Art. 81 und 83). Aufbau, 
Aufgaben, Rechte und Pflichten so
wie die Arbeitsweise der Organe 
der Staatsmacht in den S. sind in 
den Artikeln 81-85 der Verfassung 
der DDR, im Gesetz über die örtli
chen Volksvertretungen in der 
DDR vom 4. 7. 1985 (GBl. I 1985,


